
Tiere sind häufig die Ursache für Nachbarstreitigkeiten – so etwa wenn 
sich Anwohner vom Vogelgezwitscher gestört fühlen, Hunde in frem-
den Gärten Schäden anrichten oder ein Nachbar die Katze gegen den 
Willen des Halters füttert. Wer Tiere hält, hat auf seine Mitmenschen 
Rücksicht zu nehmen. Nachbarn müssen allerdings auch ein gewisses 
Mass an Toleranz aufbringen.
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Immer wieder kommt es wegen Tie-
ren zu Konflikten zwischen Nach-
barn. Klassische Streitpunkte sind 

beispielsweise dauerndes Hundegebell 
oder von Katzen umgegrabene und als 
Toilette benutzte Gartenbeete. Komplett 
vermeiden lassen sich solche störenden 
Immissionen meist nicht. Es fragt sich 
darum, wo die Grenze zwischen zu ak-
zeptierenden und unzulässigen Störun-
gen liegt. Die rechtlichen Vorschriften 
über die Rücksichtnahme auf Nach-
barn und Mitbewohner finden sich im 
Zivilgesetzbuch. Danach ist jedermann 
– ganz egal, ob Wohnungsmieter oder 
Eigenheimbesitzer – verpflichtet, unzu-
mutbare Belästigungen der Anwohner 
zu vermeiden.

Störung darf nicht  
übermässig sein

Verboten ist eine störende Einwirkung 
dann, wenn sie übermässig ist. Ermit-

telt wird die Übermässigkeit aber nicht 
aufgrund der subjektiven Wahrneh-
mung der Betroffenen, sondern mit der 
Frage, was ein Durchschnittsmensch in 
einer gleichen Situation empfindet. Al-
lein der Umstand, dass Nachbarn eine 
Störung durch ein Tier als unzumut-
bar empfinden, muss für den Tierhalter 
also noch keine Konsequenzen haben. 
Eine Rolle spielt auch, was am betref-
fenden Ort üblich ist (sogenannter Orts-
gebrauch). So beispielsweise kann auf 
dem Land noch erlaubt sein, was in ei-
nem urbanen Wohnquartier als unzu-
mutbar gilt. 

Wer sich gegen übermässige Tierimmis-
sionen wie Lärm, Dreck oder unange-
nehme Gerüche wehren will, hat hierfür 
verschiedene rechtliche Möglichkeiten. 
Bevor man den Rechtsweg beschreitet, 
sollte man aber immer zuerst das Ge-
spräch mit dem Halter der störenden 
Tiere suchen, um eine einvernehmliche 
Lösung zu finden. Oft reicht es schon, >
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Wenn sich Nachbarn 
wegen Tieren streiten

Streitobjekt Haustier: Mit ein bisschen 
Toleranz auf der einen Seite und 
Rücksichtnahme auf der anderen 
Seite liesse sich mancher Nachbar-
schaftsstreit vermeiden. Ein klärendes 
Gespräch sollte in jedem Fall vor der 
Beschreitung des Rechtswegs ge-
sucht werden.



Fremdfütterung durch  
den Nachbarn

Im umgekehrten Fall können Katzen aber 
auch Streitobjekt sein, wenn ein Nach-
bar ein fremdes Tier ständig füttert und 
es zu sich in die Wohnung nimmt. Das 
Füttern fremder Tiere ist nicht generell 
verboten. Solange Nachbarskatzen nur 
gelegentlich (und selbstverständlich nur 
mit unschädlichem Futter) verwöhnt 
werden, hat der «Täter» daher keine ge-
setzlichen Konsequenzen zu befürchten. 
Füttert er fremde Katzen aber systema-
tisch oder nimmt er sie regelmässig zu 
sich in die Wohnung, kann dies als Ein-
griff in die Eigentumsrechte des Halters 
durchaus rechtliche Folgen nach sich 
ziehen.

Kommt die Katze nur noch sporadisch 
oder während längerer Zeit überhaupt 
nicht mehr nach Hause, bedeutet dies 
nicht nur einen wesentlichen Eingriff in 
die Gefühlswelt und Privatsphäre des 
Tierhalters, sondern auch in seine Stel-
lung als Eigentümer des Tieres. Als sol-
cher hat er das Recht, möglichst viel 
Zeit mit seiner Katze zu verbringen, was 

ihm durch das Weglocken verunmög-
licht wird. Falls ein klärendes Gespräch 
mit dem Nachbarn nicht fruchtet, kann 
der Katzenhalter eine Zivilklage einrei-
chen und die Fremdfütterung gericht-
lich verbieten lassen. <

Dr. iur. Gieri Bolliger ist Geschäftsleiter 
der TIR und Rechtsanwalt, lic. iur. Andreas  

Rüttimann ist rechtswissenschaftlicher  
Mitarbeiter der TIR

freundlich auf die Immission hinzuwei-
sen, um den Tierhalter dazu zu bewe-
gen, die entsprechenden Vorkehrungen 
zu treffen. Durch eine gerichtliche Aus-
einandersetzung kann dem Problem 
zwar begegnet werden, doch sind die 
nachbarschaftlichen Beziehungen dann 
meist auf lange Zeit belastet und ist wei-
terer Streit vorprogrammiert.

Haben beide Parteien denselben Ver-
mieter, kann auch dieser um die Besei-
tigung der Störung ersucht werden. Der 
Vermieter muss dafür sorgen, dass allen 
Mietern die vertragliche Nutzung ihres 
Mietobjekts uneingeschränkt möglich 
ist. Fühlen sich Nachbarn etwa durch 
andauernden Tierlärm oder Verunrei-
nigungen in gemeinschaftlichen Räum-
lichkeiten übermässig gestört oder gibt 
es berechtigten Anlass dafür, dass sich 
Anwohner vor dem Tier fürchten, ist die 
vertragsgemässe Nutzung der Mietsache 
nicht mehr möglich. Nimmt ein Tier-
halter auch nach schriftlicher Mahnung 
des Vermieters keine Rücksicht auf sei-
ne Anwohner, kann ihm die Wohnung 
mit einer Frist von 30 Tagen auf Mo-
natsende gekündigt werden.

Gelingt den Parteien im Rahmen eines 
vernünftigen Gesprächs oder mittels 

Vermieter keine Einigung, hat ein  
Nachbar aber meist keine andere Mög-
lichkeit, als sich auf zivilrechtlichem 
Wege gegen die tierliche Belästigung 
zur Wehr zu setzen. Dabei kann er die 
Beseitigung bereits entstandener und 
den Schutz vor weiteren drohenden 
Beeinträchtigungen sowie Schadener-
satz verlangen. Die Klage ist bei der  
sogenannten Schlichtungsbehörde im 
Wohnbezirk des beklagten Tierhalters 
einzureichen. 

Klassischer Streitpunkt:  
Hundegebell

Eine der häufigsten Ursachen für nach-
barschaftliche Auseinandersetzungen we-
gen Tieren ist das Gebell von Hunden. 
Natürlich kann und soll den Tieren das 
Bellen nicht ganz abgewöhnt werden – 
schliesslich handelt es sich dabei um ein 
wichtiges Kommunikationsinstrument, 
das der Begrüssung und Aufforderung 
zum Spiel, aber auch als Drohung oder 
zur Verteidigung dient. Gelegentliches 
Hundegebell muss von Nachbarn da-
her in Kauf genommen werden. Den-
noch darf die Belästigung nicht unzu-
mutbar sein.

Die Abwägung der verschiedenen Inte-
ressen – also Tierhaltung gegen Ruhe- 
und Ordnungsbedürfnis der Anwoh-
ner – ist nicht immer einfach und 
hängt stark vom Einzelfall ab. Können 
die Nachbarn die Angelegenheit nicht 
einvernehmlich lösen und kommt der 
Streitfall vor den Richter, wird dieser 
Zeugen befragen und den Ort besich-
tigen, um herauszufinden, ob der Lärm 
übermässig ist. Überdies kann er die 
Grenzwerte der eidgenössischen Lärm-
schutzverordnung (LSV) oder allenfalls 
auch das jeweilige kantonale Hundege-
setz zur Beurteilung heranziehen. Klar 
definierte Grenzwerte für Hundelärm 
gibt es zwar nicht. Das Gebell kann 
aber mit der Lautstärke von anderen 
Lärmquellen wie Autos, Restaurants 
oder Baustellen verglichen werden. Ge-
stützt darauf wird dann entschieden, 
ob die Immissionen für die Nachbarn 
übermässig und daher zu unterlassen 
sind. 

Der Richter wird auch prüfen, ob der 
Tierhalter sich mit baulichen oder or-
ganisatorischen Anpassungen bezie-
hungsweise mit tiergerechteren Gehe-
geeinrichtungen bemüht hat, den Lärm 
zu verhindern. Weil das ortsübliche 
Mass je nach Kanton und Gemeinde 
verschieden sein kann, werden ähnliche 
Fälle unter Umständen unterschiedlich 
beurteilt. Häufig sind die Wohngebiete 
auch in sogenannte Empfindlichkeits-
zonen eingeteilt. In den Kantonen Aar-
gau, Bern und St. Gallen beispielswei-
se haben die Gerichte entschieden, dass 
in Wohnzonen die Haltung von drei er-
wachsenen Hunden pro Haushalt gera-
de noch zonenkonform ist. Das Bundes-
gericht hat diese Praxis bestätigt.

Spezialfall Katzen

Auch wegen Katzen kommt es immer 
wieder zu Konflikten zwischen Nach-
barn. Dies etwa, wenn eine Katze ihr Ge-
schäft regelmässig im Garten des Nach-
barn verrichtet. Oftmals ist es möglich, 
die Tiere zu vertreiben, etwa mit stark 
duftenden Pflanzen, ausgestreutem Kaf-
feesatz oder durch das Bespritzen mit 
Wasser. Die entsprechenden Massnah-
men müssen aber tierschutzkonform 
sein; strafbar wäre es hingegen, Giftkö-
der auszulegen, mit einer Waffe auf das 
Tier zu schiessen oder es mit Steinen zu 
bewerfen.

Weil Katzen weder ständig kontrol-
liert noch dazu erzogen werden kön-
nen, dass sie wissen, was sie auf ihren 
Streifzügen durch fremde Grundstü-
cke tun dürfen und was nicht, wird hier 
von Nachbarn ein höheres Mass an To-
leranz verlangt als bei anderen Tieren. 
Den Tierhalter rechtlich zu zwingen, 
seine Katzen vom Betreten des Nach-
bargrundstücks abzuhalten, ist daher 
wenig erfolgversprechend. Werden in 
einem Haushalt jedoch zahlreiche Kat-
zen gehalten, die ihr Geschäft alle beim 
Nachbarn verrichten, könnte die Tier-
zahl eventuell gerichtlich beschränkt 
werden. Allerdings müsste hierfür zu-
erst einmal bewiesen werden, dass die 
Katzen des Nachbarn – und nicht ande-
re – die Übeltäter sind. >

Solange fremde Katzen nicht regel-
mässig gefüttert werden, ist es nicht 
verboten, ihnen gelegentlich etwas 
zu fressen anzubieten.
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Stiftung für das Tier im Recht (TIR)

Die TIR ist eine gemeinnützige und unabhängige Tierschutzorganisation, die 
sich seit 1995 beharrlich für eine kontinuierliche Verbesserung der Mensch-
Tier-Beziehung engagiert. Europaweit einzigartig fokussiert sie dabei vor allem 
auf juristische Aspekte. Um die Hebelwirkung des Rechts auszunutzen, erarbei-
tet die TIR solide Grundlagen für strenge Gesetze sowie ihren konsequenten 
Vollzug. Sie hilft so nicht nur in Einzelfällen, sondern generell und allen Tieren. 

Unter anderem hat sie massgeblich dazu beigetragen, dass Tiere im Schweizer 
Recht nicht mehr als Sachen gelten und der Schutz ihrer Würde auf Verfassungs- 
und Gesetzes ebene verankert ist. Mit ihrer umfangreichen publizistischen  
Tätigkeit und ihrem breiten Dienstleistungsangebot hat sich die TIR in den  
letzten Jahren als Kompetenzzentrum für Fragen zum Tier in Recht, Ethik und 
Gesellschaft etabliert.

Stiftung für das Tier im Recht (TIR)
www.tierimrecht.org
Spendenkonto PC 87-700700-7


